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Gesetz zum Staatsvertrag 
über den Schutz der Menschenwürde 
und den Jugendschutz in Rundfunk 

und Telemedien 
Uugendmedienschutz-Staatsvertrag -

JMStV) 

Vom 4. Februar 2003 

Der Landtag hat am 23. Januar 2003 das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 

Gesetz zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 

Dem in der Zeit vom 10. bis zum 27. September 2002 
unterzeichneten lugendmedienschutz-Staatsvertrag zwi
schen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat 
Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der 
Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt 
Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg
Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen
Anhalt, dem Land Schleswig-Hol'stein und dem Freistaat 
Thüringen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird 
nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

(I) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Jugendmedienschutz-Staats
vertrag nach seinem § 28 Absatz 1 Satz I in Kraft tritt, 
ist im Gesetzblatt bekannt zu geben. Für den Fall, dass 
der Staatsvertrag nach seinem § 28 Absatz I Satz 2 
gegenstandslos wird, ist dies im Gesetzblatt bekannt zu 
geben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 4. Februar 2003 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. DÖRING 

DR. SCHÄUBLE 

TEUFEL 

DR. PALMER 

DR. SCHAVAN 

PROF. DR. FRANKENBERG WERWIGK-HERTNECK 

STRATTHAUS 

DR. REPNIK 

KÖBERLE 

STÄCHELE 

MÜLLER 

DR. MEHRLÄNDER 
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Staatsvertrag 
über den Schutz der Menschenwürde 

und den Jugendschutz 
in Rundfunk und Telemedien 

Ougendmedienschutz-Staatsvertrag -
JMStV) 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

INHALTSVERZEICHNIS 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ Zweck des Staatsvertrages 
§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
§ 4 Unzulässige Angebote 
§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 
§ 6 Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping 
§ 7 Jugendschutzbeauftragte 

11. ABSCHNITT 

Vorschriften für Rundfunk 

§ 8 Festlegung der Sendezeit 
§ 9 Ausnahmeregelungen 
§ 10 Programmankündigungen und Kenntliclunachung 

III. ABSCHNITT 

Vorschriften für Telemedien 

§ 11 Jugendschutzprogramme 
§ 12 Kennzeicbnungspflicht 

IV. ABSCHNITT 

Verfahren für Anbieter 
mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 13 Anwendungsbereich 
§ 14 Kommission für Jugendmedienschutz 
§ 15 Mitwirkung der Gremien der Landesmedienanstalten 
§ 16 Zuständigkeit der KJM 
§ 17 Verfahren der KJM 
§ 18 »jugendschutz.net« 
§ 19 Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

V. ABSCHNITT 

Vollzug für Anbieter 
mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 20 Aufsicht 
§ 21 Auskunftsansprüche 
§ 22 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

VI. ABSCHNITT 

Ahndung von Verstößen der Anbieter 
mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 23 Strafbestimmung 
§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

VII. ABSCHNITT 

Schlussbestimmungen 

§ 25 Änderung sonstiger Staatsverträge 
§ 26 Geltungsdauer, Kündigung 
§ 27 Notifizierung 
§ 28 Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Zweck des Staatsvertrages 

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der 
Kinder und Jugendlichen vor Angeboten in elektro
nischen Informations- und Kommunikationsmedien, die 
deren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder 
gefährden, sowie der Schutz vor solchen Angeboten in 
elektronischen Informations- und Kommunikations
medien, die die Menschenwürde oder sonstige durch das 
Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen. 

§2 

Geltungsbereich 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für elektronische Infor
mations- und Kommunikationsmedien (Rundfunk und 
Telemedien). 

(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für Telekommuni
kationsdienstleistungen und das geschäftsmäßige Erbrin
gen von Telekommunikationsdiensten nach § 3 des Tele
kommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I 
S. 1120), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2010). 

(3) Das Teledienstegesetz vom 22. Juli 1997 (BGBl. I 
S.1870), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S.3721), und der 
Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis 12. Fe
bruar 1997, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Sechsten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 20.121. Dezem
ber 2001, bleiben unberührt. 
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§3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wer noch 
nicht 14 Jahre, Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber noch 
nicht 18 Jahre alt ist. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind 

1. »Telemedien« Teledienste im Sinne des Te1edienste
gesetzes und Mediendienste im Sinne des Medien
dienste-Staatsvertrages, soweit sie nicht Rundfunk im 
Sinne des Rundfunkstaatsvertrages sind, 

2. »Angebote« Rundfunksendungen oder Inhalte von 
Te1emedien, 

3. »Anbieter« Rundfunkveranstalter oder Anbieter von 
Telemedien. 

§4 

Unzulässige Angebote 

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind 
Angebote unzulässig, wenn sie 

1. Propagandamitte1 im Sinne des § 86 des Strafgesetz
buches darstellen, deren Inhalt gegen die freiheitli
che demokratische Grundordnung oder den Gedan
ken der Völkerverständigung gerichtet ist, 

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im 
Sinne des § 86a des Strafgesetzbuches verwenden, 

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen 
eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr 
Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt
oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder 
die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass 
Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete 
Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht 
oder verleumdet werden, 

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus 
begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 
des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in 
einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen, 

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätig
keiten gegen Menschen in einer Art schildern, die 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Ge
walttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame 
oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellt; dies 
gilt auch bei virtuellen Darstellungen, 

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs.l des Straf
gesetzbuches genannten rechtswidrigen Tat dienen, 

7. den Krieg verherrlichen, 

8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere 
durch die Darstellung von Menschen, die sterben 
oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden 

ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches 
Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass ein 
berechtigtes Interesse gerade für diese Form der 
Darstellung oder Berichterstattung vorliegt; eine 
Einwilligung ist unbeachtlich, 

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechts
betonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei 
virtuellen Darstellungen, 

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den 
sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugend
lichen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit 
Tieren zum Gegenstand haben; dies gilt auch bei 
virtuellen Darstellungen, oder 

11. in den Teilen Bund D der Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder mit 
einem in dieser Liste aufgenommen Werk ganz oder 
im Wesentlichen inhalts gleich sind. 

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 
des Strafgesetzbuches, im Falle der Nummer 5 § 131 
Abs.3 des Strafgesetzbuches entsprechend. 

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind 
Angebote ferner unzulässig, wenn sie 

1. in sonstiger Weise pornografisch sind, 

2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugend
schutzgesetzes aufgenommen sind oder mit einem in 
dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im 
Wesentlichen inhalts gleich sind, oder 

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts
fähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der 
besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums 
schwer zu gefährden. 

In Te1emedien sind Angebote abweichend von Satz 1 
zulässig, wenn von Seiten des Anbieters sichergestellt 
ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht 
werden (geschlossene Benutzergruppe). 

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach 
§ 18 des Jugendschutzgesetzes wirken die Verbote nach 
Absatz 1 und 2 auch nach wesentlichen inhaltlichen Ver
änderungen bis zu einer Entscheidung durch die Bundes
prüfstelle für jugendgefährdende Medien. 

§5 

Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Ent
wicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per
sönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder zugäng
lich machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass 
Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen sie 
üblicherweise nicht wahrnehmen. 
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(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträch
tigung der Entwicklung im Sinne von Absatz 1 vermutet, 
wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder 
Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben 
sind. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit dem 
bewerteten Angebot im Wesentlichen inhalts gleich sind. 

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 da
durch entsprechen, dass er 

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrneh
mung des Angebots durch Kinder oder Jugendliche 
der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder 
wesentlich erschwert oder 

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugäng
lich gemacht werden, so wählt, dass Kinder oder 
Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise 
die Angebote nicht wahrnehmen. 

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im 
Sinne von Absatz 1 auf Kinder oder Jugendliche an
zunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung nach 
Absatz 1, wenn das Angebot nur zwischen 23 Uhr und 
6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Gleiches 
gilt, wenn eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung 
auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren zu befürch
ten ist, wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr und 
6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Bei 
Filmen, die nach § 14 Abs.2 des Jugendschutzgesetzes 
unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl 
der Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu 
tragen. 

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im 
Sinne von Absatz 1 nur auf Kinder zu befürchten, er
füllt der Anbieter von Telemedien seine Verpflichtung 
nach Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von für Kin
der bestimmten Angeboten verbreitet wird oder abruf
bar ist. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sen
dungen zum politischen Zeitgeschehen im Rundfunk und 
vergleichbare Angebote bei Telemedien, soweit ein 
berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Dar
stellung oder Berichterstattung vorliegt. 

§6 

Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping 

(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter den 
Bedingungen zulässig, die auch für die Verbreitung des 
Angebotes selbst gelten. Die Liste der jugendgefährden
den Medien (§ 18 des Jugendschutzgesetzes) darf nicht 
zum Zwecke der Werbung verbreitet oder zugänglich 
gemacht werden. Bei Werbung darf nicht darauf hin
gewiesen werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme 
eines Angebotes oder eines inhalts gleichen Träger
mediums in die Liste nach § 18 des Jugendschutz
gesetzes anhängig ist oder gewesen ist. 

(2) Werbung darf Kindern und Jugendlichen weder 
körperlichen noch seelischen Schaden zufügen, darüber 
hinaus darf sie nicht 

1. direkte Kaufappelle an Kinder oder Jugendliche ent
halten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubig
keit ausnutzen, 

2. Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre 
Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbenen Waren 
oder Dienstleistungen zu bewegen, 

3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder 
Jugendliche zu Eltern, Lehrern und anderen Ver
trauenspersonen haben, oder 

4. Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten Grund 
in gefährlichen Situationen zeigen. 

(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung 
von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverant
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
beeinträchtigen, muss getrennt von Angeboten erfolgen, 
die sich an Kinder oder Jugendliche richten. 

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche 
richtet oder bei der Kinder oder Jugendliche als Dar
steller eingesetzt werden, darf nicht den Interessen von 
Kindern oder Jugendlichen schaden oder deren Unerfah
renheit ausnutzen. 

(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder 
an Kinder oder Jugendliche richten noch durch die Art 
der Darstellung Kinder und Jugendliche besonders 
ansprechen oder diese beim Alkoholgenuss darstellen. 
Entsprechendes gilt für die Werbung für Tabak in 
Telemedien. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshopping ent
sprechend. Teleshopping darf darüber hinaus Kinder 
oder Jugendliche nicht dazu anhalten, Kauf- oder Miet
bzw. Pachtverträge für Waren oder Dienstleistungen zu 
schließen. 

§7 

JugendschutzbeauJtragte 

(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen veranstaltet, hat 
einen Jugendschutzbeauftragten zu bestellen. Gleiches 
gilt für geschäftsmäßige Anbieter von allgemein zugäng
lichen Telemedien, die entwicklungsbeeinträchtigende 
oder jugendgefährdende Inhalte enthalten, sowie für 
Anbieter von Suchmaschinen. 

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 Mit
arbeitern oder nachweislich weniger als zehn Millionen 
Zugriffen im Monatsdurchschnitt eines Jahres sowie Ver
anstalter, die nicht bundesweit verbreitetes Fernsehen 
veranstalten, können auf die Bestellung verzichten, wenn 
sie sich einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon
trolle anschließen und diese zur Wahrnehmung der Auf
gaben des Jugendschutzbeauftragten verpflichten sowie 
entsprechend Absatz 3 beteiligen und informieren. 
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(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für 
die Nutzer und berät den Anbieter in Fragen des Jugend
schutzes. Er ist vom Anbieter bei Fragen der Herstellung, 
des Erwerbs, der Planung und der Gestaltung von Ange
boten und bei allen Entscheidungen zur Wahrung des Ju
gendschutzes angemessen und rechtzeitig zu beteiligen 
und über das jeweilige Angebot vollständig zu informie
ren. Er kann dem Anbieter eine Beschränkung oder Än
derung von Angeboten vorschlagen. 

(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde besitzen. Er ist 
in seiner Tätigkeit weisungsfrei. Er darf wegen der Erfül
lung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Ihm 
sind die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen 
Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Er ist unter Fortzah
lung seiner Bezüge soweit für seine Aufgaben erforder
lich von der Arbeitsleistung freizustellen. 

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter sollen in 
einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch eintreten. 

H. ABSCHNITT 

Vorschriften für Rundfunk 

§8 

Festlegung der Sendezeit 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutsch
land (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunk
anstalten, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), die 
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) oder von 
dieser hierfür anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle können jeweils in Richtlinien oder für 
den Einzelfall für Filme, auf die das Jugendschutzgesetz 
keine Anwendung findet, zeitliche Beschränkungen 
vorsehen, um den Besonderheiten der Ausstrahlung von 
Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fernsehserien, 
gerecht zu werden. 

(2) Für sonstige Sendeformate können die in Absatz 1 
genannten Stellen im Einzelfall zeitliche Beschränkun
gen vorsehen, weun deren Ausgestaltung nach Thema, 
Themenbehandlung, Gestaltung oder Präsentation in 
einer Gesamtbewertung geeignet ist, Kinder oder 
Jugendliche in ihrer Entwicklung und Erziehung zu 
beeinträchtigen. 

§9 

Ausnahmeregelungen 

(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zustän
dige Organ der in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, des Deutschlandradios und 
des ZDF sowie auf Antrag eines privaten Rundfunk
veranstalters die KJM oder eine von dieser hierfür an
erkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 

jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall von der 
Vermutung nach § 5 Abs.2 abweichen. Dies gilt vor 
allem für Angebote, deren Bewertung länger als 15 Jahre 
zurückliegt. Die obersten Landesjugendbehörden sind 
von der abweichenden Bewertung zu unterrichten. 

(2) Die Landesmedienanstalten können für digital ver
breitete Programme des privaten Fernsehens durch 
übereinstimmende Satzungen festlegen, unter welchen 
Voraussetzungen ein Rundfunkveranstalter seine Ver
pflichtung nach § 5 erfüllt, indem er diese Sendungen 
nur mit einer allein für diese verwandten Technik ver
schlüsselt oder vorsperrt. Der Rundfunkveranstalter hat 
sicherzustellen, dass die Freischaltung durch den Nutzer 
nur für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des 
jeweiligen Films möglich ist. Die Landesmedienanstal
ten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1, insbeson
dere welche Anforderungen an die Verschlüsselung und 
Vorsperrung von Sendungen zur Gewährleistung eines 
effektiven Jugendschutzes zu stellen sind. 

§1O 

Programmankündigungen und Kenntlichmachung 

(1) § 5 Abs.4 und 5 gilt für unverschlüsselte und nicht 
vorgesperrte Programmankündigungen mit Bewegt
bildern entsprechend. 

(2) Sendungen, für die eine entwicklungsbeeinträch
tigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 
16 Jahren anzunehmen ist, müssen durch akustische 
Zeichen angekündigt oder durch optische Mittel 
während der gesamten Sendung als ungeeignet für die 
entsprechende Altersstufe kenntlich gemacht werden. 

IH. ABSCHNITT 

Vorschriften für Telemedien 

§1l 

Jugendschutzprogramme 

(l) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforde
rungen nach § 5 Abs.3 Nr. 1 dadurch genügen, dass 
Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und Er
ziehung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträch
tigen, für ein als geeignet anerkanntes Jugendschutz
programm programmiert werden oder dass es ihnen 
vorgeschaltet wird. 

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müssen zur 
Anerkennung der Eignung vorgelegt werden. Die zustän
dige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch 
die KJM. Zuständig ist die Landesmedienanstalt des 
Landes, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt ist. 
Die Anerkennung ist auf fünf Jahre befristet. Ver
längerung ist möglich. 
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(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist Jugendschutzpro
grammen zu erteilen, wenn sie einen nach Altersstufen 
differenzierten Zugang ermöglichen oder vergleichbar 
geeignet sind. 

(4) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nachträglich ent
fallen sind. 

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Tele
medien verbreitet oder zugänglich macht, soll auch die 
für Kinder oder Jugendliche unbedenklithen Angebote 
für ein anerkanntes Jugendschutzprogramm program
mieren, soweit dies zumutbar und ohne unverhältnis
mäßige Kosten möglich ist. 

(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines Jugendschutz
programmes einen zeitlich befristeten Modellversuch 
mit neuen Verfahren, Vorkehrungen oder technischen 
Möglichkeiten zur Gewährleistung des Jugendschutzes 
zulassen. 

§ 12 

Kennzeichnungspjlicht 

Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesent
lichen inhaltsgleich sind mit bespielten Videokassetten 
und mit anderen zur Weitergabe geeigneten, für die 
Wiedergabe auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit 
Filmen oder Spielen programmierten Datenträgern 
(Bildträgem), die nach § 12 des Jugendschutzgesetzes 
gekennzeichnet oder für die jeweilige Altersstufe frei
gegeben sind, müssen auf eine vorhandene Kennzeich
nung in ihrem Angebot deutlich hinweisen. 

IV. ABSCHNITT 

Verfahren für Anbieter 
mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 13 

Anwendungsbereich 

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs.4 Satz 6 gelten nur für 
länderübergreifende Angebote. 

§ 14 

Kommission for Jugendmedienschutz 

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft die 
Einhaltung der für die Anbieter geltenden Bestimmun
gen nach diesem Staatsvertrag. Sie trifft entsprechend 
den Bestinunungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen 
Entscheidungen. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird die 
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gebildet. 
Diese dient der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt 
als Organ bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Ab-

satz 1. Auf Antrag der zuständigen Landesmedienanstalt 
kann die KJM auch mit nichtländerübergreifenden An
geboten gutachtlich befasst werden. Absatz 5 bleibt 
unberührt. 

(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. Hiervon 
werden entsandt 

1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren der 
Landesmedienanstalten, die von den Landesmedien
anstalten im Einvernehmen benannt werden, 

2. vier Mitglieder von den für den Jugendschutz zu
ständigen obersten Landesbehörden, 

3. zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz zustän-
digen obersten Bundesbehörde. 

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Vertreter 
für den Fall seiner Verhinderung zu bestimmen. Die 
Amtsdauer der Mitglieder oder stellvertretenden Mitglie
der beträgt fünf Jahre. Wiederberufung ist zulässig. Min
destens vier Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 
sollen die Befähigung zum Richteramt haben. Den Vor
sitz führt ein Direktor einer Landesmedienanstalt. 

(4) Der KJM können nicht angehören Mitglieder und 
Bedienstete der Institutionen der Europäischen Union, 
der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, 
Gremienmitglieder und Bedienstete von Landesrund
funkanstalten der ARD, des ZDF, des Deutschland
radios, des Europäischen Fernsehkulturkanals »ARTE« 
und der privaten Rundfunkveranstalter oder Anbieter 
von Telemedien sowie Bedienstete von an ihnen un
mittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 des Rund
funkstaatsvertrages beteiligten Unternehmen. 

(5) Es können Prüfausschüsse gebildet werden. Jedem 
Prüfausschuss muss mindestens jeweils ein in Absatz 3 
Satz 2 Nr. 1 bis 3 aufgeführtes Mitglied der KJM oder im 
Falle seiner Verhinderung dessen Vertreter angehören. 
Die Prüfausschüsse entscheiden jeweils bei Einstimmig
keit anstelle der KJM. Zu Beginn der Amtsperiode der 
KJM wird die Verteilung der Prüfverfahren von der 
KJM festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäftsordnung 
der KJM festzulegen. 

(6) Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach diesem Staatsvertrag an Weisungen nicht 
gebunden. Die Regelung zur Vertraulichkeit nach § 24 
des Rundfunkstaatsvertrages gilt auch im Verhältnis der 
Mitglieder der KJM zu anderen Organen der Landes
medienanstalten. 

(7) Die Mitglieder der KJM haben Anspruch auf Ersatz 
ihrer notwendigen Aufwendungen und Auslagen. Nähe
res regeln die Landesmedienanstalten durch übereinstim
mende Satzungen. 

(8) Die Landesmedienanstalten stellen der KJM die 
notwendigen personellen und sachlichen Mittel zur Ver
fügung. Die KJM erstellt einen Wirtschaftsplan nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. 
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(9) Der Aufwand für die KJM wird, soweit die Aufsicht 
über Rundfunk betroffen ist, aus dem Anteil der Landes
medienanstalten nach § 10 des Rundfunkfinanzierungs
staatsvertrages gedeckt. Der Aufwand für die KJM wird, 
soweit die Aufsicht über Telemedien betroffen ist, aus 
allgemeinen Haushaltsrnitteln der Länder im Rahmen 
der Finanzierung nach § 18 gedeckt. Insoweit bedarf der 
Wirtschaftsplan der KJM der Genehmigung der Staats
oder Senatskanzlei des Sitzlandes der KJM. Die Geneh
migung erfolgt nach Abstimmung mit den Staats- und 
Senatskanzleien der anderen Länder. Von den Verfah
rensbeteiligten sind durch die zuständigen Landes
medienanstalten Kosten in angemessenem Umfang zu 
erheben. Näheres regeln die Landesmedienanstalten 
durch übereinstimmende Satzungen. 

(10) Den Sitz der Geschäftsstelle der KJM bestimmen die 
Ministerpräsidenten einvernehmlich durch Beschluss. 

§ 15 

Mitwirkung der Gremien der Landesmedienanstalten 

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der Gremien 
der Landesmedienanstalten fortlaufend über ihre Tätig
keit. Sie bezieht die Grernienvorsitzenden in grundsätz
lichen Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung 
von Satzungs- und Richtlinienentwürfen, ein. 

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Organe der Lan
desmedienanstalten erlassen übereinstimmende Satzun
gen und Richtlinien zur Durchführung dieses Staatsver
trages. Sie stellen hierbei das Benehmen mit den in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und dem ZDF her und führen mit diesen und der KJM 
einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der Anwen
dung des Jugendmedienschutzes durch. 

§ 16 

Zuständigkeit der KJM 

Die KJM ist zuständig für die abschließende Beurteilung 
von Angeboten nach diesem Staatsvertrag. Sie ist unbe
schadet der Befugnisse von anerkannten Einrichtungen 
der Freiwilligen Selbstkontrolle nach diesem Staatsver
trag im Rahmen des Satzes 1 insbesondere zuständig für 

1. die Überwachung der Bestimmungen dieses Staatsver
trages, 

2. die Anerkennung von Einrichtungen der. Freiwilligen 
Selbstkontrolle und die Rücknahme oder den Widerruf 
der Anerkennung, 

3. die Festlegung der Sendezeit nach § 8, 

4. die Festlegung von Ausnahmen nach § 9, 

5. die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsse
lungs- und Vorsperrungstechnik, 

6. die Anerkeunung von Jugendschutzprogrammen und 
für die Rücknahme oder den Widerruf der Anerken
nung, 

7. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und 
für Anträge bei der Bundesprüfstelle auf Indizierung 
und 

8. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach 
diesem Staatsvertrag. 

§17 

Veifahren der KJM 

(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig; auf Antrag 
einer Landesmedienanstalt oder einer obersten Landes
jugendbehörde hat sie ein Prüfverfahren einzuleiten. 
Sie fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit ihrer gesetz
lichen Mitglieder, bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. Die Beschlüsse sind zu 
begründen. In der Begründung sind die wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die 
Beschlüsse der KJM sind gegenüber den anderen 
Organen der zuständigen Landesmedienanstalt bin
dend. Sie sind deren Entscheidungen zu Grunde zu 
legen. 

(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für jugend
gefahrdende Medien zusammenarbeiten und einen regel
mäßigen Informationsaustausch pflegen. 

(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesmedien
anstalten, den für den Jugendschutz zuständigen obers
ten Landesjugendbehörden und der für den Jugend
schutz zuständigen obersten Bundesbehörde erstmalig 
zwei Jahre nach ihrer Konstituierung und danach alle 
zwei Jahre einen Bericht über die Durchführung der 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages. 

§ 18 

»jugendschutz.net« 

(1) Die durch die obersten Landesjugendbehörden einge
richtete gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder 
(»jugendschutz.net«) ist organisatorisch an die KJM an
gebunden. Die näheren Einzelheiten der Finanzierung 
dieser Stelle legen die für den Jugendschutz zuständigen 
Minister der Länder in einem Statut durch Beschluss 
fest. Das Statut regelt auch die fachliche und haushalts
mäßige Unabhängigkeit der Stelle. 

(2) »jugendschutz.net« unterstützt die KJM und die obers
ten Landesjugendbehörden bei deren Aufgaben. 

(3) »jugendschutz.net« überprüft die Angebote der Tele
medien. Daneben nimmt »jugendschutz.net« auch Auf
gaben der Beratung und Schulung bei Telemedien wahr. 

(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieses Staats
vertrages weist Jugendschutz.net den Anbieter hierauf 
hin und informiert die anerkannten Einrichtungen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle und die KJM hierüber. 
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§ 19 

Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können 
für Rundfunk und Telemedien gebildet werden. 

(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon
trolle überprüfen im Rahmen ihres satzungsgemäßen Auf
gabenbereichs die Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages sowie der hierzu erlassenen Satzungen 
und Richtlinien bei ihnen angeschlossenen Anbietern. 

(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages anzuer
keunen, wenn 

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten 
Prüfer gewährleistet ist und dabei auch Vertreter aus 
gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die 
sich in besonderer Weise mit Fragen des Jugend
schutzes befassen, 

2. eine sachgerechte Ausstattung durch eine Vielzahl 
von Anbietern sichergestellt ist, 

3. Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, 
die in der Spruchpraxis einen wirksamen Kinder- und 
Jugendschutz zu gewährleisten geeignet sind, 

4. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang der 
Überprüfung, bei Veranstaltern auch die Vorlage
pflicht, sowie mögliche Sanktionen regelt und eine 
Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidungen 
auch auf Antrag von landesrechtlich bestimmten 
Trägern der Jugendhilfe vorsieht, 

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor 
einer Entscheidung gehört werden, die Entscheidung 
schriftlich begründet und den Beteiligten mitgeteilt 
wird und 

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist. 

(4) Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die 
Entscheidung durch die KJM. Zuständig ist die Landes
medienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich 
danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landes
medienanstalt zuständig, bei der der Antrag auf Aner
kennung gestellt wurde. Die Einrichtung legt der KJM 
die für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen 
erforderlichen Unterlagen vor. Die Anerkennung ist auf 
vier Jahre befristet. Verlängerung ist möglich. 

(5) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn 
Voraussetzungen für die Anerkennung nachträglich ent
fallen sind oder sich die Spruchpraxis der Einrichtung 
nicht im Einklang mit dem geltenden Jugendschutzrecht 
befmdet. Eine Entschädigung für Vermögensnachteile 
durch den Widerruf der Anerkennung wird nicht ge
währt. 

(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle sollen sich über die Anwendung dieses 
Staatsvertrages abstimmen. 

V. ABSCHNITT 

Vollzug für Anbieter 
mit Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 20 

Aufsicht 

(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, dass 
ein Anbieter gegen die Bestimmungen dieses Staats
vertrages verstoßen hat, trifft sie die erforderlichen 
Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. 

(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die zuständige 
Landesmedienanstalt durch die KJM entsprechend den 
landesrechtlichen Regelungen die jeweilige Entschei
dung. 

(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter mit 
dem Vorwurf heran, er habe gegen Bestimmungen die
ses Staatsvertrages verstoßen, und weist der Veranstalter 
nach, dass er die Sendung vor ihrer Ausstrahlung einer 
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
im Sinne dieses Staatsvertrages vorgelegt und deren 
Vorgaben beachtet hat, so sind Maßnahmen durch die 
KJM im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmungen 
zum Jugendschutz durch den Veranstalter nur dann 
zulässig, wenn die Entscheidung oder die Unterlassung 
einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des 
Beurteilungsspielraums überschreitet. Bei nichtvorlage
fahigen Sendungen ist vor Maßnahmen bei behaupteten 
Verstößen gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme von 
Verstößen gegen § 4 Abs. I, durch die KJM die aner
kannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, der 
der Rundfunkveranstalter angeschlossen ist, zu befassen; 
Satz 1 gilt entsprechend. Für Entscheidungen nach den 
§§ 8 und 9 gilt Satz 1 entsprechend. 

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige 
Landesmedienanstalt durch die KJM entsprechend § 22 
Abs.2 bis 4 des Mediendienste-Staatsvertrages die je
weilige Entscheidung. 

(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien einer anerkann
ten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im 
Sinne dieses Staatsvertrages an oder unterwirft er sich 
ihren Statuten, so ist bei behaupteten Verstößen gegen 
den Jugendschutz, mit Ausnahme von Verstößen gegen 
§ 4 Abs.l, durch die KJM zunächst diese Einrichtung 
mit den behaupteten Verstößen zu befassen. Maßnahmen 
nach Absatz 1 gegen den Anbieter durch die KJM sind 
nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder die 
Unterlassung einer Entscheidung der anerkannten Ein
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtlichen 
Grenzen des Beurteilungsspielraums überschreitet. 

(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in 
dem die Zulassung des Rundfunkveranstalters erteilt 
wurde oder der Anbieter von Telemedien seinen Sitz, 
Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen 
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Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zuständig
keit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, 
in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung her
vortritt. 

(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrages die Anwendung der Bestimmungen 
der Absätze 3 und 5 insbesondere auf der Grundlage des 
Berichts der KJM nach § 17 Abs. 3 und von Stellungnah
men anerkannter Einrichtungen Freiwilliger Selbstkon
trolle und der obersten Landesjugendbehörden. 

§ 21 

}luskunftsan~prüche 

(1) Ein Anbieter von Telemedien ist verpflichtet, der 
KJM Auskunft über die Angebote und über die zur 
Wahrung des Jugendschutzes getroffenen Maßnahmen 
zu geben und ihr auf Anforderung den unentgeltlichen 
Zugang zu den Angeboten zu Kontrollzwecken zu er
möglichen. 

(2) Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im 
Rahmen der Aufsicht, der Ahndung von Verstößen oder 
der Kontrolle ist unentgeltlich. Anbieterhaben dies 
sicherzustellen. Der Anbieter darf seine Angebote nicht 
gegen den Abruf oder die Kenntnisnahme durch die 
zuständige Stelle sperren oder den Abruf oder die 
Kenntnisnahme erschweren. 

§22 

Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum 
Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, 
dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruhe. 

VI. ABSCHNITT 

Ahndnng von Verstößen der Anbieter 
mit Ansnahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

§ 23 

Strafbestimmung 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer entgegen § 4 Abs.2 Satz 1 Nr.3 und 
Satz 2 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 
offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenver
antwortlichen und gemeinschaftsflihigen Persönlichkeit 
unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des 
Verbreitungsmediums schwer zu geflihrden. Handelt der 
Täter fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu 6 Monate 
oder die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze. 

§24 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig h\illdelt, wer als Anbieter vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1. Angebote verbreitet oder wgänglich macht, die 

a) entgegen § 4 Abs. I Satz INr.l Piopagmiclamittel 
im Sinne des Strafgesetzbuches' darstellen, 

b) entgegen § 4 Ans. I Satz' 1 Nr.2 Kennzeichen ver
fassungswidriger Organis'ationenverw~nden, 

c) entgegen § 4 Abis. 1 Satz 1 Nr: 3 zum Hass gegen 
Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, 
rassische, religiöse oder durch Volk~tum be
stimmte Gruppe aufstacheln,zu Gewalt-Oder 
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die 
Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass 
Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete 
Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich ge
macht oder verleumdet werden, 

d) entgegen § 4 Abs.l Satz 1 Nt.4 eine tinter der 
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene 
Handlung der ii1§ 6 Abs.l oder § 7 Abs.l des 
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer 
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden 
zu stören, leugnen oder verharmlosen, , 

e) entgegen § 4 Abs.l Satz 1 Nr.5 grausame oder 
sonst unmenschliehe Gewalttätigkeiten, gegen 
Menschen in einer Art schildern, dieeirte Verherr
lichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätig
keiten ausdrückt oder die das GrausaJUe oder Un
menschliche des Vorgangs in einer die ,M:el,1schen
würde verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch 
bei virtuellen Darstellimgen, ' 

f) entgegen § 4 Abs.l Satz 1 Nr.6 als Anleitung zu 
einer in § 126 Abs.l des StrafgesetZbuches ge
nannten rechtswidrigen Tat dienen, 

g) entgegen § 4 Abs.l Satz 1 Nr.7 denKrleg 'ver-
herrlichen, , 

h) entgegen § 4 ,Abs. I" Satz 1 Nr. 8 gegen die 
Menschenwürde, ,verstoßep.. insbe!i(jndere, durch 
die Darstellung von Menschen, die sterben oder 
schweren körperlichen oder seelischen Leiden 
ausgesetzt sind oder waren,' wobei ein tatsäch
liches Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass 
ein berechtigtes' Interesse gerade für diese Form 
der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt, 

i) entgegen § 4 Abs.1 Satz 1 Nr. 9 Kinder' oder 
Jugendlicheili unnatürlich geschlechtsbetonter 
Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei vir
tuellen Darstellungen, 

j) entgegen § 4 Abs.l Satz 1 Nr. 10 pornografisch 
sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen,Miss
brauch von Kindern, oder Jugendlichen oder se
xuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum 
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Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen 
Darstellungen, oder 

k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in den Teilen B 
und D der Liste nach § 18 des Jugendschutz
gesetzes aufgenommen sind oder mit einem in 
dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im 
Wesentlichen inhaltsgleich sind, 

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht, die in sonstiger 
Weise pornografisch sind, 

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 und Satz 2 Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht, die in den Teilen A 
und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes 
aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste 
aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind, 

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder zu
gänglich macht, die geeignet sind, die Entwicklung 
von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverant
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
zu beeinträchtigen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass 
Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen 
sie üblicherweise nicht wahrnehmen, 

5. entgegen § 6 Abs.l Satz 1 und Abs. 6 Werbung oder 
Teleshopping für indizierte Angebote verbreitet oder 
zugänglich macht, 

6. entgegen § 6 Abs.l Satz 2 und Abs. 6 die Liste der 
jugendgefährdenden Medien verbreitet oder zugäng
lich macht, 

7. entgegen § 6 Abs.l Satz 3 und Abs.6 einen dort 
genannten Hinweis gibt, 

8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbeauftragten be
stellt, 

9. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkungen 
nach § 8 Abs. 2 verbreitet, 

10. Sendungen, deren Eignung zur Beeinträchtigung der 
Entwicklung nach § 5 Abs. 2 vermutet wird, ver
breitet, ohne dass die KJM oder eine von dieser 
hierfür anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle von der Vermutung gemäß § 9 Abs.l 
Satz 1 abgewichen ist, 

11. entgegen § 10 Abs.l Programmankündigungen mit 
Bewegtbildern außerhalb der geeigneten Sendezeit 
und unverschlüsselt verbreitet, 

12. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen verbreitet, ohne ihre 
Ausstrahlung durch akustische Zeichen anzukün
digen oder durch optische Mittel während der ge
samten Sendung kenntlich zu machen, 

13. Angebote ohne den nach § 12 erforderlichen Hin
weis verbreitet, 

14. entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde nach § 20 Abs. 1 nicht 
tätig wird, 

15. entgegen § 21 Abs.l seiner Auskunftspflicht nicht 
nachkommt oder 

16. entgegen § 21 Abs.2 Satz 3 Angebote gegen 
den Abruf durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
sperrt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich 

1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als für Kinder oder 
Jugendliche der betreffenden Altersstufe geeignet 
falsch kennzeichnet oder 

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung einer 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 19 
Abs.4 falsche Angaben macht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 500 000 Euro geahndet werden. 

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Siune des § 36 
Abs.l Nr.l des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die zuständige Landesmedienanstalt. Zuständig ist in 
den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Nr. 1 die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulassung 
des Rundfunkveranstalters erteilt wurde oder der An
bieter von Telemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in 
Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. 
Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige 
Landesmedienanstalt zuständig, in deren Bezirk der 
Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Zuständig ist 
im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 die Landesmedienanstalt 
des Landes, in dem die Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach keine 
Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zu
ständig, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt 
wurde. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die 
Entscheidungen durch die KJM. 

(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zu
ständige Landesmedienanstalt die übrigen Landes
medienanstalten unverzüglich zu unterrichten. Soweit 
ein Verfahren nach dieser Bestimmung in mehreren 
Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich die beteiligten 
Behörden über die Frage ab, welche Behörde das 
Verfahren fortführt. 

(6) Die zuständige Landesmedienanstalt kann be
stimmen, dass Beanstandungen nach einem Rechts
verstoß gegen Regelungen dieses Staatsvertrages sowie 
rechtskräftige Entscheidungen in einem Ordnungs
widrigkeitsverfahren nach Absatz 1 oder 2 von dem 
betroffenen Anbieter in seinem Angebot verbreitet oder 
in diesem zugänglich gemacht werden. 1nhalt und 
Zeitpunkt der Bekanntgabe sind durch die zuständige 
Landesmedienanstalt nach pflichtgemäßem Ermessen 
festzulegen. 

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genannten 
Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten. 
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VII. ABSCHNITT 

Schlussbestimmungen 

§ 25 

Änderung sonstiger Staatsverträge 

(1) Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31.August 1991, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des ·Sechsten Rundfunk
änderungsstaatsvertrages vom 20./21. Dezember 2001, 
wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift von § 2a wird gestrichen. 

b) Die Überschrift von § 3 wird wie folgt gefasst: 

»§ 3 Allgemeine Programmgrundsätze«. 

c) Die Überschrift von § 4 wird wie folgt gefasst: 

»§ 4 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz«. 

d) Die Überschriften von §§ 49a und 53a werden 
gestrichen. 

2. Der bisherige § 2a wird § 3. 

3. Der bisherige § 3 wird § 4 und wie folgt gefasst: 

»§ 4 

Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

Die für Rundfunk geltenden Bestimmungen des Ju
gendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwen
dung.« 

4. Der bisherige § 4 wird gestrichen. 

5. In § 5 Abs.l Satz 2 wird die Verweisung auf »Ab
sätze 2 bis 11« durch die Verweisung auf »Absätze 2 
bis 12« ersetzt. 

6. § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird gestrichen. 

7. In § 16 Satz 1 wird die Verweisung auf »§ 3« ge
strichen. 

8. In § 40 Abs. 1 Satz 2 wird das Datum »31. Dezember 
2004« durch das Datum »31. Dezember 2010« er
setzt. 

9. In § 46 Satz 1 wird die Verweisung auf »§ 3« ge
strichen. 

1 O. § 47 d Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen. 

11. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Die Nummeru 1 bis 12 werden gestrichen. 

bb) Die bisherigen Nummeru 13 bis 37 werden 
die Nummeru 1 bis 25. 

b) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird gestrichen. 

12. Die §§ 49a und 53a werden gestrichen. 

(2) Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Fünften Rundfunkände
rungsstaatsvertrages vom 6. Juli bis 7. August 2000, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 8 a 
gestrichen. 

2. In § 7 Abs.l Satz 2 wird die Verweisung auf »Absätze 
2 bis 11« durch die Verweisung auf »Absätze 2 bis 12« 
ersetzt. 

3. § 8 wird wie folgt gefasst: 

»§ 8 

Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

Die für das ZDF geltenden Bestimmungen des Ju
gendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwen
dung.« 

4. § 8 a wird gestrichen. 

(3) Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 
1993, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Fünften Rund
funkänderungsstaatsvertrages vom 6. Juli bis 7. August 
2000, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 wird wie folgt gefasst: 

»§ 8 

Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 

Die für das Deutschlandradio geltenden Bestimmun
gen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden 
Anwendung.« 

2. In § 34 Abs.4 Halbsatz 2 wird die Verweisung auf 
»§ 21 Abs.6 Satz 6« durch die Verweisung auf »§ 21 
Abs. 6 Satz 7« ersetzt. 

(4) Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis 
12.Februar 1997, zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Sechsten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 20./21. 
Dezember 2001, wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird die Überschrift von § 24 a 
gestrichen. 

2. In § 2 Abs.l Satz 2 werden nach dem Wort »Rund
funkstaatsvertrages« die Worte »und des Jugend
medienschutz-Staatsvertrages« eingefügt. 

3. § 12 wird wie folgt gefasst: 

»§ 12 

Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz 

Die für Mediendienste geltenden Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden Anwen
dung.« 

4. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 
1 bis 3. 

5. § 22 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 1 
und 2. 

6. § 24 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Die Nummern 4 bis 9 werden gestrichen. 

bb) Die bisherigen Nurnniern 10 bis 16 werden die 
Nummern 4 bis 10. 

b) In Absatz 2 wird die Verweisung auf »Nr.l bis 3 
und 10 bis 14« durch die Verweisung auf »Nr.1 bis 
8« ersetzt. 

e) Es wird folgender Absatz ~ angefügt: 

»(3) Die Yerfolgung der in Ab~atz 1 genannten Ord
. nungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten.« 

7. § 24a wird gestrichen. 

8. In § 25 Satz 3 wird das Datum, »31. Dezember 2004« 
Pllfeh da,s Datum» 31. Dezember 2006« ersetzt. 

§26 

Geltungsdauer, Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum 
Schluss des Kalenderjahres', mit' einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die , Kündigung kann erstmals 
zum 31. Dezember 2006 erfolgen. Das Vertragsverhältnis 
kann hinsichtlich § 20 Absätze 3 und 5 erstmals zum 
31. Dezember 2006 mit einer halpjährliehen Frist zum 
J~hres~nde gesondert gekündigt werden. Wrrd der 
Staatsvertrag zu diesem Z~itpurikt nicht gekündigt, kann 
die Kündigung mit gleicher Frist'jeweils zu einem zwei 
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten
konferenzschriftlich zu erklären: Die Kündigung eines 
Landes lässt das Vertrags verhältnis unter den übrigen 
Ländern unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Län
der das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen. 

(2) Für die Kündigung der.in § 25 geänderten Staats
verträge sind die dort yorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend. . 

§27 ' 

Notifizieruhg 

Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen der 
Notifizierungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 
1998 zur Änderung der Richtlinie 98/34/EG über ein 
Iriformationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften. 

§ 28 

Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2003 in Kraft. 
Sind bis zum 31. März 2003 nicht alle Ratifikations-

urkunden bei der Staats- oder Senatskanzlei des Vor
sitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, 
wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(3) Die Staats- und Senatskanzleien der Länder werden 
ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, 
des ZDF-Staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staats
vertrages und des Mediendienste-Staatsvertrages in der 
Fassung, die sich aus § 25 ergibt, mit neuem Datum 
bekannt zu machen. 

Für das Land Baden-Württemberg: 

Berlin, den 22. September 2002 

ERWIN TEUFEL 

Für den Freistaat Bayern: 

Berlin, den 13. September 2002 

REINHOLD BOCKLET 

Für das Land Berlin: 

Berlin, den 13. September 2002 

KLAUS WOWEREIT 

Für das Land Brandenburg: 

Berlin, den 13. September 2002 

MATTHIAS PLATZECK 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Berlin, den 27. September 2002 

HENNING SCHERF 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Berlin, den 26. September 2002 

OLE VON BEUST 

Für das Land Hessen: 

Berlin, den 13. September 2002 

ROLAND KOCH 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Berlin, den 13. September 2002 

DR. HARALD RrNGSTORFF 

Für das Land Niedersachsen: 

Berlin, den 23. September 2002 

SIGMAR GABRIEL 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Berlin, den 13. September 2002 

WOLFGANG eLEMENT 
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Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Mainz, den 13. September 2002 

KURTBECK 

Für das Saarland: 

GBI. vom 7. Februar 2003 

Saarbrücken, den 10. September 2002 

PETER MÜLLER 

Für den Freistaat Sachsen: 

Berlin, den 13. September 2002 

PROF. DR. GEORG MILBRADT 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Berlin, den 13. September 2002 

PROF. DR. WOLFGANG BÖHMER 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Berlin, den 27. September 2002 

HEIDE SIMONIS 

Für den Freistaat Thüringen: 

Berlin, den 13. September 2002 

DR. BERNHARD VOGEL 
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Protokollerklärung der Länder zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 

Die Regierungschefs der Länder und die Bundesregierung sind sich über das 
nachfolgende Verfahren einer Evaluierung einig: 

Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag werden innerhalb 
eines Zeitraums von 5 Jahren nach lnkrafttreten insgesamt überprüft. Dabei sind 
alle Erfahrungen auszuwerten, die hinsichtlich der Zuordnung der Regelungs
kompetenzen, der Geltungsbereiche von Bundesgesetz und Länderstaatsvertrag. 
der Praxistauglichkeit der zu Grunde gelegten Jugendschutzkriterien, der 
Leistungsfahigkeit und Effizienz der Aufsichtsstruktur sowie der Einbeziehung 
von Einrichtungen der Selbstkontrolle angefallen sind. Die Überprüfung ist 
insbesondere nach den Kriterien vorzunehmen, inwieweit mit der Neuregelung 
eine Verbesserung des Jugendschutzes erreicht wurde und ob die neue Struktur 
eine wirksame und praxisgerechte Aufsicht gewährleistet. 

Im Rahmen der Gesamtüberprüfung wird die in den beiden Regelwerken vor
gesehene Aufgabenteilung zwischen Bundes- und Länderstellen evaluiert. Dies 
bezieht sich insbesondere auf die der Bundesprüfstelle übertragene Aufgabe der 
Feststellung jugendgefährdender Angebote. 

Darüber hinaus ist zu klären, ob das Verfahren der Indizierung als Mittel zum 
Umgang mit jugendgefährdenden Inhalten noch zeitgemäß ist oder ob ein 
anderes Vorgehen zum Schutz vor Jugendgefährdungen angezeigt ist. 

§ 20 Abs. 7 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages bleibt unberührt. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg sowie der Freistaaten 
Bayern und Sachsen zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 

Das Land Baden-Württemberg sowie die Freistaaten Bayern und Sachsen halten 
die Einbeziehung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit seinen Angeboten in 
ein einheitliches Aufsichts- und Kontrollsystem im Jugendschutz über § 15 
Absatz 2 Satz 2 hinaus weiterhin für erforderlich und gehen daher davon aus, 
dass die Rundfunkkommission diese Frage im Rahmen der Evaluierung nach 
§ 20 Absatz 7 prüft und das Ergebnis den Regierungschefs der Länder an
schließend vorlegt. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, 
der Länder Berlin und Brandenburg, der Freien und Hansestadt Hamburg, 
der Länder Hessen, Mecklenburg-Vorpommem, Rheinland-Pfalz und Saar
land, des Freistaates Sachsen, des Landes Sachsen-Anhalt und des Frei
staates Thüringen zu § 2 Abs.l und zu § 3 Abs.l des Jugendmedienschutz
staatsvertrages 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, die Länder Berlin und 
Brandenburg, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Länder Hessen, Mecklen
burg-Vorpommem, Rheinland-Pfalz und Saarland, der Freistaat Sachsen, das 
Land Sachsen-Anhalt und der Freistaat Thüringen gehen davon aus. dass im 
Rahmen der weiteren Beratungen zur Reform der Medienordnung zwischen 
Bund und Ländern die Definition des Begriffes der "Telemedien" in einer Weise 
erfolgt, die dem Interesse der Rechtsanwender an einer Überwindung der bis
herigen Trennung zwischen Mediendiensten und Telediensten Rechnung trägt. 

Nr.2 
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ProtokoUerklärung des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, 
der Länder Berlin und Brandenburg, der Freien und Hansestadt Hamburg, 
der Länder Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Saar
land, des Freistaates Sachsen, des Landes Sachsen-Anhalt und des Frei
staates Thüringen zu §4 Abs.l Satz 1 Nr.5, 9 und 10 des Jugendmedien
schutzstaatsvertrages 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, die Länder Berlin und 
Brandenburg, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Länder Hessen, Mecklen
burg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Saarland, der Freistaat Sachsen, das 
Land Sachsen-Anhalt und der Freistaat Thüringen gehen davon aus, dass im 
Rahmen der weiteren Beratungen zur Reform des § 131 StGB (Gewaltdar
stellung) möglichst rasch eine Klärung hinsichtlich der Darstellung men
schenähnlicher Wesen herbeigeführt wird. 

Protokollerklärung des Landes Baden-Württemberg, des Freistaates Bayern, 
der Länder Berlin und Brandenburg, der Freien und Hansestadt Hamburg, 
der Länder Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Saar
land, des Freistaates Sachsen, des Landes Sachsen-Anhalt und des Frei
staates Thüringen zu §§ 23 und 24 des Jugendmedienschutzstaatsvertrages 

Das Land Baden-Württemberg, der Freistaat Bayern, die Länder Berlin und 
Brandenburg, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Länder Hessen, Mecklen
burg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Saarland, der Freistaat Sachsen, das 
Land Sachsen-Anhalt und der Freistaat Thüringen gehen davon aus, dass im 
Rahmen der weiteren Beratungen zur Reform der Medienordnung zwischen 
Bund und Ländern Jugendschutzgesetz und Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
hinsichtlich der Bewertung von Verhaltensweisen als Ordnungswidrigkeit oder 
als Straftatbestand rasch weiter aufeinander abgestimmt werden und mögliche 
Strafbarkeitslücken kompetenzgerecht geschlossen werden. 
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Gesetz zur Änderung 
des Landesmediengesetzes, 
des Landespressegesetzes 

und des Landesdatenschutzgesetzes* 

Vom 4. Februar 2003 

Der Landtag hat am 23. Januar 2003 das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Landesmediengesetzes 

Das Landesmediengesetz vom 19. Juli 1999 (GBI. S. 273, 
ber. S.387), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset
zes zum Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag, zur 
Änderung des Landesmediengesetzes und zur Auf
hebung von Rechtsvorschriften vom 19. Dezember 2000 
(GBI. S. 753), wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach den Worten »die Bestim
mungen des Rundfunkstaatsvertrages« die Worte 
»und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages« ein
gefügt. 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen. 
Satz 1 Nr.6 erhält folgende Fassung: 

»6. politische Parteien oder Wählervereinigungen 
sowie Unternehmen und Vereinigungen, an 
denen politische Parteien oder Wählervereini
gungen beteiligt sind, unbeschadet der beson
deren Bestimmungen über Wahlwerbung; das 
Gleiche gilt für Treuhandverhältnisse.« 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte »seine Ei
gentumsverhältnisse« durch die Worte »seine Ei
gentums- und Treuhandverhältnisse« ersetzt. 

3. In § 17 Abs.2 Satz 3 werden nach den Worten »in 
Teilbereichen seines Sendegebietes« die Worte »und 
die leitungsgebundene Verbreitung in analoger Tech
nik« eingefügt. 

4. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

»Die Landesanstalt kann Zuweisungen analoger 
Übertragungskapazitäten mit einem Widerrufs
vorbehalt versehen, soweit dadurch der Übergang 
von analoger zu digitaler Übertragung sicherge
stellt werden soll; der Widerruf setzt voraus, dass 
zugleich die uornittelbar an die analoge Verbrei-

* Artikel 1 Nr. 13 Artikel 2 und 3 dieses Gesetzes wie auch das Gesetz 
zur Änderung des Landesdatenschutzgesetzes und anderer Gesetze 
vom 23. Mai 2000 (GBI S. 450) dienen der Umsetzung der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Okto
ber 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Versrbeitung per
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkebr (ABI. EG Nr. L 
281 S. 31). 

tung anschließende digitale Verbreitung des An
gebots medienrechtlich sichergestellt ist.« 

b) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

»Der Betreiber einer Anlage zur leitungsgebunde
nen Verbreitung von Fernsehen soll im Rahmen 
des technisch und wirtschaftlich Zumutbaren die 
Verbreitungsstrukturen so gestalten, dass zusam
menhängende Kornmunikations-, Kultur- und 
Wirtschaftsräume versorgt werden und eine wirt
schaftlich leistungsfähige Veranstaltung insbeson
dere auch von lokalem und regionalem Fernsehen 
ermöglicht wird.« 

5. § 20 Abs.l Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Die Landesanstalt kann daneben Übertragungskapa
zitäten für folgende Nutzungszwecke ausweisen: 

1. Durchführung von Projekten nach § 16 (Pilotpro
jekte, Betriebsversuche), 

2. Ermöglichung des Marktzugangs für neue, insbe
sondere lokale und regionale private Veranstalter 
und Anbieter, 

3. Programmveranstaltung, die keinen wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb bezweckt und rechtlich 
die Gewähr dafür bietet, dass sie unterschied
lichen gesellschaftlichen Kräften insbesondere 
durch Einräumung von Sendezeiten für selbst ge
staltete Programmbeiträge Einfluss auf die Pro
granungestaltung gewährt, 

4. Verbreitung von Rundfunk und Mediendiensten 
zur Förderung der Medienkompetenz einschließ
lich entsprechender Aus- und Fortbildung im Me
dienbereich. « 

6. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

»6. drei weitere bundesweit veranstaltete private 
Fernsehangebote, die im letzten KalendeIjahr 
bundesweit durchschnittlich nach den Ange
boten nach Nummer 4 die höchsten Zuschau
eranteile hatten;« 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte »von Ab
satz 1« durch die Worte »der Absätze 1 und 5« er
setzt. 

c) In Absatz 4 werden nach den Worten »private 
Veranstalter« die Worte »und Anbietef« einge
fügt. 

d) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

»Nach § 20 Abs.l Satz 2 für die Verbreitung von 
Rundfunk und Mediendiensten zur Förderung der 
Medienkompetenz einschließlich entsprechender 
Aus- und Fortbildung im Medienbereich ausge
wiesene Kapazitäten werden denjenigen Antrag
stellern zugewiesen, deren Angebote am besten 
geeignet erscheinen, zur Verwirklichung der in 
der Ausschreibung näher beschriebenen Förder-
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ziele beizutragen und zugleich einen Beitrag zur 
MeinungsvieIfalt zu leisten.« 

7. § 22 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Worten »Fremdspra
chenprogrammen einbezieht und« die Worte »ins
besondere ein landesweites privates Fernsehpro
gramm sowie« eingefügt und die Angabe »§ 21« 
durch die Angabe »§ 20 Abs.1« ersetzt. 

b) Es wird folgender Satz angefügt: 

»Der Betreiber der Anlage hat bei landesweiten, 
regionalen und lokalen Programmen und Medien
diensten auch die Bezüge des Programms zum je
weiligen Verbreitungsgebiet zu berücksichtigen.« 

8. In § 23 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

»(3) In den nach § 21 Abs.l Nr.4 zwei bundesweit 
veranstalteten Fernsehangeboten, die im letzten Ka
lenderjahr bundesweit durchschnittlich die höchsten 
Zuschaueranteile hatten, sollen im Rahmen des tech
nisch Zumutbaren Regionalfensterprogramme aufge
nommen werden. Mit der Organisation der Regional
fensterprogramme ist zugleich deren Finanzierung 
durch die Veranstalter sicherzustellen.« 

9. In § 29 Abs. 2 Satz 2 werden am Ende die Worte »so
wie die Kommission für Jugendmedienschutz nach 
den Vorschriften des Jugendmedienschutz-Staatsver
trages in seiner jeweils geltenden Fassung« angefügt. 

10. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten »im 
Sinne des Rundfunkstaatsvertrags« die Worte 
»und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages« 
eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach den Worten »dem Rund
funkstaatsvertrag« die Worte >>und dem Jugend
medienschutz-Staatsvertrag« eingefügt. 

11. § 40 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

»(4) Soweit der Vorstand im Benehmen mit dem 
Staatsministerium keine anderweitige Bestimmung 
trifft, bestimmen sich die Rechtsverhältnisse der Be
amten, Angestellten und Arbeiter nach den Vorschrif
ten, die für Beschäftigte im Landesdienst gelten.« 

12. § 41 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 6 wird gestrichen; die bisherigen Num
mern 7 bis 29 werden Nummern 6 bis 28. 

b) In der neuen Nummer 9 werden die Worte »der 
Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handels
kammern in Baden-Württemberg« durch die 
Worte »des Baden-Württembergischen Industrie
und Handelskammertages« ersetzt. 

13. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 3 werden die Worte »des Rund
funkstaatsvertrages« durch die Worte »des Ju
gendmedienschutz-Staatsvertrages« ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden die Worte »des Rundfunk
staatsvertrages zum Jugendschutz« durch die 
Worte »des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages« 
ersetzt. 

14. § 49 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

»(2) Soweit private Veranstalter oder Hilfsunterneh
men des Rundfunks personenbezogene Daten aus
schließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen 
Zwecken verarbeiten, gelten §§ 6, 9, 37 Abs.2 und 3 
sowie § 25 des Landesdatenschutzgesetzes mit der 
Maßgabe entsprechend, dass nur für Schäden gehaf
tet wird, die durch eine Verletzung von § 6 oder § 9 
des Landesdatenschutzgesetzes eintreten. Berufsver
bände und andere Vereinigungen, die bestimmte 
Gruppen von verantwortlichen Stellen vertreten, 
können Entwürfe für Verhaltensregeln zur Förderung 
der Durchführung der geltenden datenschutzrecht
lichen Regelungen der zuständigen Verwaltungs
behörde unterbreiten. Die Verwaltungsbehörde über
prüft die Vereinbarkeit der ihr unterbreiteten 
Entwürfe mit dem geltenden Datenschutzrecht.« 

15. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird die Angabe »§§ 36 und 37« 
durch die Angabe »§§ 4 fund 4 g« ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird die Angabe »§ 24« durch die 
Angabe »§ 28« ersetzt. 

16. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter 
oder verantwortlicher Redakteur vorsätzlich oder 
fahrlässig einen der in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
10 und 15 bis 25 des Rundfunkstaatsvertrages in 
der jeweiligen Fassung in Verbindung mit § 4 
Abs.l, § 11 Abs.1 und 3 sowie § 49 Abs.l dieses 
Gesetzes bezeichneten Verstöße bezüglich un
zulässiger Sendungen, Jugendschutz, Werbung, 
Werbeinhalte, Sponsoring, Teleshopping und Da
tenschutz begeht.« 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 500000 Euro geahndet werden.« 

Artikel 2 

Änderung des Landespressegesetzes 

Das Landespressegesetz vom 14. Januar 1964 (GBl. 
S.ll), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Euroumstel
lungsgesetzes Baden-Württemberg vom 20. November 
2001 (GBl. S. 605), wird wie folgt geändert: 

Folgender neuer § 12 wird eingefügt: 

»§ 12 

Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes 

Soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse 
personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen jour-
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nalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken er
heben, verarbeiten und nutzen, gelten von den Vorschrif
ten des Bundesdatenschutzgesetzes vom 20. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2955), zuletzt geändert durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322), in 
seiner jeweils gültigen Fassung nur die §§ 5, 9 und 38a 
sowie § 7 mit der Maßgabe, dass nur für Schäden gehaftet 
wird, die durch eine Verletzung von § 5 oder § 9 des Bun
desdatenschutzgesetzes eintreten.« 

Artikel 3 

Änderung des Landesdatenschutzgesetzes 

Das Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom 
18. September 2000 (GBI. S.649) wird wie folgt geän
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Die Zeile »Verarbeitung besonderer Arten personen
bezogener Daten ... 33« wird im Vierten Abschnitt 
gestrichen und im Fünften Abschnitt nach der Über
schrift »Besondere Bestimmungen« eingefügt. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige zweite Absatz 3 wird Absatz 4 und 
der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

b) Im neuen Absatz 4 wird die Angabe »Absatz 2« 
durch die Angabe »Absatz 3« ersetzt. 

3. § 20 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten 
an Stellen 

1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen 
Gemeinschaften 

gelten §§ 16, 18 und 19 entsprechend.« 

4. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Sätze 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
»250000 DM« durch die Angabe »130000 Euro« 
ersetzt. 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

»(6) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Ver
schulden des Betroffenen mitgewirkt, so gilt § 254 
des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. Auf 
die Verjährung finden die für unerlaubte Hand
lungen geltenden VeJjährungsvorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen
dung.« 

5. § 37 Abs.l wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach der Angabe »§§ 6 und 9« die 
Worte »sowie § 25 mit der Maßgabe, dass nur für 
Schäden gehaftet wird, die durch eine Verletzung 
von § 6 oder § 9 eintreten,« eingefügt. 

b) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Für Hilfsunternehmen des Südwestrundfunks, die 
öffentliche Stellen im Sinne des § 2 sind, gelten für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten zu aus
schließlich eigenen journalistisch-redaktionellen 
Zwecken Satz I sowie zu anderen Zwecken die 
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend.« 

6. In § 40 Abs.2 wird die Angabe »50000 DM« durch 
die Angabe »25000 Euro« ersetzt. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

(1) Artikel 1 Nm. I, 9, 10, 13 und 16 treten am Tage in 
Kraft, an dem der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
nach seinem § 28 Absatz 1 Satz 1 in Kraft tritt. 

Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach seiner Ver
kündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Jugendmedienschutz-Staatsver
trag in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben. 
Für den Fall, dass der Staatsvertrag nach seinem § 28 
Absatz 1 Satz 2 gegenstandslos wird, ist dies im Gesetz
blatt bekannt zu geben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden. 

STUTTGART, den 4. Februar 2003 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

TEUFEL 

DR. DÖRING DR. PALMER 

DR. SCHÄUBLE DR. SCHAVAN 

PROF. DR. FRANKENBERG WERWIGK-HERTNECK 

STRATTHAUS 

DR. REPNIK 

KÖBERLE 

STÄCHELE 

MÜLLER 

DR. MEHRLÄNDER 

Verordnung 
der Landesregierung zur Änderung 

der WohnraumfOrderungs
Durchführungsverordnung 

Vom 4. Februar 2003 

Auf Grund von § 9 Abs.3 Satz 1 des Wohnraurnför
derungsgesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I 
S. 2376) wird verordnet: 

§ 1 

Die Wohnraurnförderungs-Durchführungsverordnung vom 
29. Januar 2002 (GBl. S.92) wird wie folgt geändert: 
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In § 4 Abs. 1 Nr. 1 wird die Zahl »30« durch die Zahl 
»50« ersetzt. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

STUTTGART, den 4. Februar 2003 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR.DÖRING 

DR. SCHÄUBLE 

TEUFEL 

DR.PALMER 

DR. SCHAVAN 

PROF. DR. FRANKENBERG WERWIGK-HERTNECK 

STRATTHAUS 

DR. !<EPNIK 

KÖBERLE 

STÄCHELE 

MÜLLER 

DR. MEHRLÄNDER 

Verordnung der Landesanstalt 
für Kommunikation zur Änderung 

der Verordnung über die Ausweisung 
und Zuweisung von Übertragungs

kapazitäten (NutzungsplanVO) 

Vom 20. Januar 2003 

Auf Grund von § 20 Abs. 1 und Abs. 3 des Landes
mediengesetzes (LMedienG) vom 19. Juli 1999 (GBl. 
S. 273, ber. S. 387) wird verordnet: 

Artikel 1 

Änderung der Nutzungsplanverordnung 

Die Nutzungsplanverordnung vom 15.November 1999 
(GBl. S.459), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
9. Dezember 2002 (GBL S. 526), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Von den Übertragungskapazitäten nach Absatz 1 
werden den in der ARD zusammengeschlossenen 
Rundfunkanstalten und dem ZDF gemeinsam für die 
auch für Baden-Württemberg gesetzlich bestimmten 
Fernsehangebote »3sat« und »Phoenix« jeweils ein 
Kanal, für »ARlE« ein Kanal in der Zeit von 14 Uhr 
bis 3 Uhr und für den »ARD/ZDF-Kinderkanal« ein 
Kanal in der Zeit von 6 Uhr bis 21 Uhr zugewiesen.« 

2. Anlage 2A zu § 5 Abs.l wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 wird die Angabe »12 Kanäle« durch die 
Worte» 11 Kanäle und zusätzlich ein Kanal in der Zeit 
von 6 Uhr bis 21 Uhr sowie ein Kanal in der Zeit von 
14 Uhr bis 3 Uhr« ersetzt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 20. Januar 2003 

Der Vorstand der Landesanstalt für Kommunikation 

DR. HIRSCHLE 

PROF. DR. DITTMANN 

BEERSTECHER 

GÖTZ VON OLENHUSEN 

PROF. DR. WELTE 

Verordnung 
der Körperschaftsforstdirektion Freiburg 

über den Schonwald 
»Falkenfelsen« 

Vom 10. Januar 2003 

Auf Grund von § 32 Landeswaldgesetz (LWaldG) in der 
Fassung vom 31. August 1995 (GBl. S. 685) wird verord
net: 

§ 1 

Erklärung zum Schonwald 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen im Forstbezirk 
Bühl auf dem Gebiet der Stadt Bühl, Gemarkung Bühl, 
Landkreis Rastatt, Regierungsbezirk Karlsruhe werden 
zum Schonwald erklärt. 

Der Schonwald führt die Bezeichnung »Falkenfelsen« 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Der Schonwald hat eine Größe von ca. 55,7 ha. 

(2) Der Schonwald liegt im Gemeindewald Bühl west
lich des Kurhauses Plättig und oberhalb der Landstraße 
83. Er beinhaltet Teile der Abteilungen 5-7 des Distrik
tes 11 »Großer Wald«. 

(3) Der Schonwald ist in einer Übersichtskarte im Maß
stab 1: 25 000 und in einer Detailkarte im Maßstab 
1 : 10 000 grau unterlegt dargestellt. Seine Grenzen sind 
mit durchgezogener schwarzer Linie eingetragen. Die 
Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Die Verordnung mit Karten wird bei der Körperschafts
forstdirektion Freiburg in Karlsruhe. beim Staatlichen 
Forstamt Bühl und bei der Stadt Bühl für die Dauer von 
drei Wochen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser 
Verordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich 
ausgelegt. 
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(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus
legungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 4 bezeichneten Stel
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

Schutzzweck des Schonwaldes ist 

- der Erhalt der altholzreichen Buchen-Tannenwälder 
über die normale forstliche Umtriebszeit hinaus; 

- die Weiterentwicklung der jüngeren Nadelbaumwäl
der zu naturnahen Laubmischwäldern; 

- die Sicherung der Lebensräume für auf Felsen spezia
lisierte Tier- und Pflanzenarten; 

die langfristige Beobachtung und wissenschaftliche 
Erforschung der Waldentwicklung. 

§4 

Verbote 

(1) 1m Schonwald sind alle Handlungen verboten, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
Schutzgebietes oder seines Naturhaushaltes sowie zu ei
ner nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchtigung 
der wissenschaftlichen Erforschung des Schon waldes 
führen oder führen können, insbesondere die in Absatz 2 
genannten Handlungen. 

(2) Verbotene Handlungen: 

1. Zum Schutz von Tieren und Pflanzen ist verboten: 

a) Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen, 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

b) Standorte besonders geschützter Pflanzen durch 
Aufsuchen, z. B. zum Fotografieren, Filmen oder 
durch ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen 
oder zu zerstören; 

c) Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nach
zustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, 
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfer
nen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

d) wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn
oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Foto
grafieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu 
stören. 

2. Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
oder vergleichbare Eingriffe vorzunehmen wie: 

a) bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
zu errichten o4er der Errichtung gleichgestellte 
Maßnahmen durchzuführen; 

b) Straßen, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen an
zulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen die
ser Art zu verändern; 

c) fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder zu verändern sowie Entwässe
rungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die 
den Wasserhaushalt für die Vegetation verändern; 

d) Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen mit Ausnahme behördlich zugelasse
ner Beschilderungen. 

3. Verboten ist es, die Böden in ihrer natürlichen Lage
rung durch Auffüllungen oder Abgrabungen zu verän
dern. 

4. Verboten ist es, Pflanzenschutzmittel. Düngemittel 
oder sonstige Chemikalien zu verwenden. Zulässig 
bleiben Bodenschutzkalkungen zur Erhaltung der 
Standortskraft bei einer Gefährdung des Waldöko
systems. 

5. Weiter ist es verboten: 

a) das Gebiet außerhalb vorhandener Wege zu betre
ten und auf den Felsen zu klettern. Die in der All
gemeinverfügung des Landratsamtes Rastatt für 
das Klettern an offenen Felsbildungen vom 14. Juli 
1997 festgelegten Ausnahmen bleiben unberührt. 

b) das Gebiet auf Wegen unter 2m Breite und außer
halb befestigter Wege mit Fahrrädern zu befahren; 

c) zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufs
stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge außerhalb 
ausgewiesener Parkplätze abzustellen; 

d) Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

e) Lärm oder Luftverunreinigungen zu verursachen; 

f) auf Wegen außer dem Falkenfelsenweg von der 
Sandstraße bis Abzweig Neuer Weg, Neuer Weg 
und Felsenweg zu reiten oder mit Gespannen zu 
fahren. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(l) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs
gemäße Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

I. für die natürliche WaldveIjüngung angepasste WIldbe
stände hergestellt oder beibehalten werden; 

2. Hochsitze und Kanzeln land schafts gerecht aus unbe-
handelten Hölzern errichtet werden; 

3. keine Fütterungen angelegt werden. 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für folgende 
im Einvernehmen mit der höheren Forstbehörde durch
geführten Maßnahmen: 

1. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil
derung; 

2. für Verkehrssicherungsmaßnahmen; 
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3. für den ordnungsgemäßen Schutz lagernden Holzes 
mit Pflanzenschutzmitteln und den ordnungsgemäßen 
Einsatz von Wildschadensverhütungsmitteln; 

4. zur Besucherlenkung und 

5. für wissenschaftliche Untersuchungen. 

(3) Unberührt bleibt auch die bisher rechtmäßig aus
geübte nichtforstliche Nutzung der Grundstücke sowie 
der rechtmäßig bestehenden Einrichtungen in der bishe
rigen Art und im bisherigen Umfang sowie deren Unter
haltung und Instandsetzung. 

§6 

Schutz- und Pjlegegrundsätze; forstliche Maßnahmen 

(1) Die ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung 
bleibt zulässig mit der Maßgabe, dass folgende Pflege
grundsätze beachtet werden: 

- Die Felsen und Felsgruppen sind möglichst be
stockungsfrei zu halten, die natürliche Felsvegetation 
ist zu begünstigen. Beschattende Nadelbäume in den 
Randbereichen sind sukzessive zurückzudrängen. 

- Die Vorkommen besonders geschützter Tierarten und 
die thermophile Felsvegetation werden bei der Wald
bewirtschaftung berücksichtigt. 

Markante und landschaftsprägende Einzelbäume, 
auch auf Felsköpfen und -spalten, sind möglichst zu 
erhalten. 

- Die Pflege der Buchenaltbestände erfolgt unter der 
Zielsetzung des langfristigen Erhalts altholzreicher 
Wälder mit besonders günstigen Lebensräumen für 
Höhlenbrüter. Teilflächen werden ihrer natürlichen, 
eigendynamischen Entwicklung überlassen. 

- In den jüngeren Nadelwäldern wird im Rahmen der 
Pflege die Baumartenvielfalt gefördert. Laubbaum
arten sind zu fördern; die Anteile von Fichte und 
Douglasie sind sukzessive zu verringern. 

- Die künftigen Waldgesellschaften werden aus gebiets
heimischen Baumarten aufgebaut. 

- Die VeIjüngung erfolgt durch einzelstammweise bis 
femelschlagartige Eingriffe. 

(2) Die wissenschaftliche Betreuung des Schonwaldes 
obliegt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg. 

(3) Die für die Umsetzung der Schutz- und Pflege
grundsätze erforderlichen Maßnahmen werden im peri
odischen Betriebsplan nach § 50 LWaldG festgelegt und 
kontrolliert. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann durch die 
höhere Forstbehörde Befreiung erteilt werden. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs.3 LWaldG han
delt, wer im Schonwald vorsätzlich oder fahrlässig eine 
der nach § 4 dieser Verordnung verbotenen Handlungen 
vornimmt oder eine der nach § 5 einbezogenen Handlun
gen vorninunt. 

§9 

Die Verordnungen des Landkreises Rastatt zum Land
schaftsschutzgebiet »Bühlertal« vom 29. August 1979 
und über die Naturdenkmale »Falkenfelsen« und 
»Brockenfelsen« vom 7. Oktober 1959 bleiben unbe
rührt. 

§ 10 

lnkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus
legungsfrist gemäß § 2 Abs. 3 in Kraft. 

FREIBURG, den 10. Januar 2003 STÜBLER 

Verordnung 
der Körperschaftsforstdirektion Freiburg 

über den Bannwald 
»Am Dührener Brückte« 

Vom 27. Januar 2003 

Auf Grund von § 32 Landeswaldgesetz (LWaldG) in 
der Fassung vom 31. August 1995 (GBI. S.685) wird 
verordnet: 

§ 1 

Erklärung zum Bannwald 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen im Forstbezirk 
Sinsheim auf dem Gebiet der Stadt Sinsheim, Gemar
kung Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Regierungsbezirk 
Karlsruhe werden zum Bannwald erklärt. 

Der Bannwald führt die Bezeichnung »Am Dübrener 
Brückle«. 

§2 

Schutzgegenstand 

(1) Der Bannwald hat eine Größe von ca. 16 ha. 

(2) Der Bannwald liegt im Stadtwald Sinsheim etwa 
1 km südlich von Sinsheim-Dühren. Er wird im Norden 
und Westen vom ))Langen Plan«, im Süden vom »Angel
locher Weg« und im Osten von der Grenze zum Wald des 
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Unterländer Evangelischer Kirchenfonds begrenzt. Er 
umfasst einen Teil der Abteilung 11 des Distriktes 1 
»Großer Wald«. 

(3) Der Bannwald ist in einer Übersichtskarte im Maß
stab 1: 25 000 und in einer Detailkarte im Maßstab 
1: 10000 grau unterlegt dargestellt.~Die Karten sind Be
standteil dieser Verordnung. 

Die Verordnung mit Karten wird bei der Körperschafts
forstdirektion Freiburg, beim Staatlichen Forstamt Sins
heim und bei der Stadt Sinsheim für die Dauer von drei 
Wochen, beginnend am Tag nach Verkündung dieser Ver
ordnung im Gesetzblatt, zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann während der Sprechzeiten öffentlich aus
gelegt. 

(4) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Aus
legungsfrist bei den in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Stel
len zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 

Schutzzweck 

Schutzzweck des Bannwaldes ist 

- die unbeeinflusste Entwicklung eines naturnahen 
Buchenwaldes mit seinen Tier- und Pflanzenarten zu 
sichern sowie die wissenschaftliche Beobachtung der 
Entwicklung zu gewährleisten. 

Dies beinhaltet den Schutz der Lebensräume und -ge
meinschaften, die sich im Gebiet befinden, sich im 
Verlauf der eigendynamischen Entwicklung des Wald
bestandes ändern oder entstehen. 

§4 

Verbote 

(1) Im Bannwald sind alle Handlungen verboten, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des 
Schutzgebietes oder seines Naturhaushaltes sowie zu ei
ner nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchtigung 
der wissenschaftlichen Erforschung des Bannwaldes 
führen oder führen können, insbesondere die in Absatz 2 
genannten Handlungen. 

(2) Insbesondere ist verboten: 

1. Den Waldbestand forstwirtschaftlich zu nutzen oder 
Holz anderweitig zu entnehmen. 

2. Zum Schutz von Tieren und PJlanzen ist es verboten, 

a) Pflanzen oder Pflanzenbestandteile einzubringen, 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

b) Standorte besonders geschützter Pflanzen durch 
Aufsuchen, z. B. zum Fotografieren, Filmen oder 
durch ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen 
oder zu zerstören; 

c) Tiere einzubringen, wild lebenden Tieren nachzu
stellen, sie mutwillig zu beunruhigen, sie zu fan
gen, zu verletzen oder zu töten oder Puppen, Lar
ven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-, Wohn
oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu 
beschädigen oder zu zerstören; 

d) wild lebende Tiere an ihren Nist-, Brut-, Wohn
oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografie
ren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 

3. Verboten ist es, bauliche Maßnahmen durchzuführen 
oder vergleichbare Eingriffe vorzunehmen wie: 

a) bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung 
zu errichten oder der Errichtung gleichgestellte 
Maßnalnnen durchzuführen; 

b) Straßen, Plätze oder sonstige Verkehrs anlagen an
zulegen, Leitungen zu verlegen oder Anlagen die
ser Art zu verändern; 

c) Waldwege mit Ausnahme von Fußwegen anzu
legen; 

d) fließende oder stehende Gewässer anzulegen, zu 
beseitigen oder zu verändern sowie Entwässe
rungs- oder andere Maßnahmen vorzunehmen, die 
den Wasserhaushalt für die Vegetation verändern; 

e) Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder 
anzubringen mit Ausnahme behördlich zugelasse
ner Beschilderungen. 

4. Verboten ist es, die Böden in ihrer natürlichen Lage
rung durch Auffüllungen oder Abgrabungen zu verän
dern. 

5. Verboten ist es, PJlanzenschutzmittel, Düngemittel 
oder sonstige Chemikalien zu verwenden. 

6. Weiter ist es verboten: 

a) das Schutzgebiet außerhalb von Wegen zu betreten; 

b) das Gebiet auf Wegen unter 2 m Breite mit Fahr
rädern zu befahren; 

c) außerhalb befestigter Fahrwege zu reiten; 

d) zu zelten, zu lagern, Wohnwagen oder Verkaufs
stände aufzustellen oder Kraftfahrzeuge abzustel
len; 

e) Abfälle oder sonstige Gegenstände zu hinterlassen 
oder zu lagern; 

f) Feuer anzumachen oder zu unterhalten; 

g) Lärm oder Luftverunreinigungen zu verursachen. 

§5 

Zulässige Handlungen 

(1) Die Verbote des § 4 gelten nicht für die ordnungs
gemäße Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

1. für die natürliche Waldverjüngung angepasste Wild
bestände hergestellt oder beibehalten werden; 
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2. Hochsitze landschaftsgerecht aus unbehandelten Höl
zern errichtet werden und das Material für den Hoch
sitzbau nicht im Bannwald gewonnen wird; 

3. keine Wildäcker, Wildwiesen oder Fütterungen ange-
legt oder Schuss-Schneisen freigehalten werden. 

(2) Die Verbote des § 4 gelten weiter nicht für folgende 
im Einvernehmen mit der höheren Forstbehörde durch
geführte Maßnahmen: 

1. für behördlich angeordnete oder zugelassene Beschil
derung; 

2. für die Bekämpfung von Insekten-Massenvermehrun
gen, wenn diese angrenzende Wälder erheblich ge
fahrden; 

3. für Zaunbauten, die zur Abschätzung des Verbiss
druckes, zur Sicherung der natürlichen Verjüngung 
oder für wissenschaftliche Untersuchungen notwendig 
sind; 

4. für Verkehrssicherungsmaßnahmen und 

5. für wissenschaftliche Untersuchungen. 

(3) Unberührt bleibt auch die bisher rechtmäßig aus
geübte nichtforstliche Nutzung der Grundstücke und der 
rechtmäßig bestehenden Einrichtungen in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang sowie deren Unterhaltung 
und Instandsetzung. 

§6 

Wissenschciftliche Betreuung 

Die wissenschaftliche Betreuung des Bannwaldes ob
liegt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg. 

§7 

Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann durch die 
höhere Forstbehörde Befreiung erteilt werden. 

§8 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 83 Abs. 3 LWaldG han
delt, wer im Bannwald vorsätzlich oder fahrlässig eine 
der nach § 4 dieser Verordnung verbotenen Handlungen 
vornimmt oder eine der nach § 5 einbezogenen Handlun
gen vornimmt. 

§9 

Inkrcifttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Aus
legungsfrist gemäß § 2 Abs. 3 in Kraft. 

FREIBURG, den 27. Januar 2003 STÜBLER 

Berichtigung der Verordnung des Wissen
schaftsministeriums über die Vergabe von 
Studienplätzen in zulassungsbeschränkten 

Studiengängen durch die Hochschulen 
(Hochschulvergabeverordnung - HVVO) 

vom 13.Januar 2003 (GBI. S. 63) 

1. In § 11 Abs.5 Satz 1 Nr.2 wird das Wort »Fachhoch
schulen« durch das Wort »Fachschulen« ersetzt. 

2. In § 19 letzter Absatz wird die Absatzbezeichnung 
»(2)« durch die Absatzbezeichnung »(3)« ersetzt. 



116 GBI. vom 7. Februar 2003 

HERAUSGEBER 
Staatsministerium Baden-Württemberg, 
Richard-Wagner-Straße 15,70184 Stuttgart. 

SCHRIFTLEITUNG 
Staatsministerium, Reg. Amtmann Alfred Horn 
Fernruf (0711) 2153-302. 

VERTRIEB 
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH, 
Postfach 104363,70038 Stutlgart. 

DRUCKEREI 
Offizin Chr. ScheufeIe in Stutlgart. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Laufender Bezug durch den Vertrieb, jährlich 50 Euro. Mehrwertsteuer 
wird nicht erhoben. Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember 
eines jeden Jahres gekündigt werden. 

VERKAUF VON EINZELAUSGABEN 
Einzelausgaben werden durch die VersandsteIle des Gesetzblattes, Staats
anzeiger für Badcn-Württemberg GmbH, Postfach 104363,70038 Stult
gart (Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart), Fernruf (0711) 66601-32, 
Telefax (0711) 66601-34, abgegeben. Preis dieser Ausgabe bei Barzahlung 
oder Voreinsendung des Betrages auf das Konto Nr. 100 615 96 03 bei der 
BW Bank Stultgart (BLZ 600 200 30) 4,30 Euro (einschließlich Porto und 
Versandkasten). Mehrwertsteuer wird nicht erhoben. 

staat6anz-i.8-\N.Br€ltSQ/i. 69.70176 GtUliü. 
P~':st, DP ,".<3, Entqelt bezahlt, E 32.35 

2 120309E.j EiNR: 87 118 
Regierungspräsidium 8t91-
Bücherei 
Ruppmannstr.21 

70565 Stuttg:art 

Bestellungen von Einzelausgaben können nur dann bear
beitet werden, wenn auf dem tlberweisungsträger die voll
ständige Adresse des Bestellers und gegebenenfalls die 
Rechnungsnummer angegeben Ist. 

Das Gesetzblatt im Internet: http://www.vd-bw.de 

Nr.2 

Einband
decken 2002 

Der Verkaufspreis für eine Einbanddecke beträgt 9 EUR einschließlich Porto und Ver
packung. 

VersandsteIle 
des Gesetzblattes für 
Baden~ Württemberg 

Postfach 10 43 63 
70038 Stuttgart 
Telefax 0711/66601-34 

Ausführung: Ganzleinen mit Goldfolienprägung wie in den Vorjahren. 

Die Lieferung erfolgt gegeu Vorausrechuung oder Einseuduug eines Verrechnungs
schecks au die Versandstelle des Gesetzblattes für Baden-Württemberg. 

Die Auslieferung der Einbanddecken erfolgt voraussichtlich im März 2003. 

Das Sachregister nebst zeitlicher Übersicht zum Jahrgang 2002 wird deu Beziebern im 
März 2003 kostenlos zugesandt. 


